
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-
setz - HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.12.2013 (GV. NRW. 
S. 723), hat die Universität Duisburg-Essen folgende 
Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

 
Die Studienordnung Deutsch für das Lehramt an Berufs-
kollegs an der Universität Duisburg-Essen vom 
21.06.2006 (Verkündungsblatt Jg. 4, 2006 S. 317), geän-
dert durch die 1. Änderungsordnung vom 22.07.2008 (VBl 
Jg. 6, 2008, S. 385), wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 5 erhält die Fassung: 

„§ 5 
Hauptstudium 

(1) Im Hauptstudium sind die folgenden Module zu studie-
ren: 

• Linguistik III (6 SWS) 

• Literaturwissenschaft III (6 SWS) 

• Schulforschung und Fachdidaktik im Praktikum (inklu-
sive eines mindestens vierwöchigen Praktikums, das 
gemäß Praktikumsordnung absolviert werden muss) 
(6 SWS) 

• Freies Modul (6 SWS) 

(2) Ist Deutsch das erste Fach, sind im Hauptstudium drei 
Leistungsnachweise zu erwerben, je einer aus den Modu-
len Linguistik III, Literaturwissenschaft III und Schulfor-
schung. Einer der Leistungsnachweise muss über eine 
wissenschaftliche Hausarbeit, einer kann durch eine 
Klausur und einer durch eine mündliche Prüfung erwor-
ben werden. 

(3) Ist Deutsch das zweite Fach, sind im Hauptstudium 
zwei Leistungsnachweise zu erwerben, je einer aus den 
Modulen Linguistik III oder Literaturwissenschaft III.  
Einer der Leistungsnachweise muss über eine wissen-
schaftliche Hausarbeit, einer kann durch eine Klausur 
oder durch eine mündliche Prüfung erworben werden.“ 
 

 

 

Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen - 
Amtliche Mitteilungen in Kraft.   
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates 
der Fakultät für Geisteswissenschaften vom 26.02.2014. 
 
 
Duisburg und Essen, den 11. März 2014 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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